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M A U R I Z I O  V I R G I L I O ,  H A U P T A N G E K L A G T E R  I M  S U V A - P R O Z E S S

Der Secondo mit der Tellerwäscher-Karriere
lungsrechnungen? «Na und? Die Banken haben ja
bezahlt, ohne zu fragen.»

Nach drei Monaten Untersuchungshaft hatte
Virgilio Ende 2005 eingewilligt, der Suva alle Lie-
genschaften wieder zu verkaufen. Aber nicht
etwa aus Einsicht in ein Fehlverhalten, sondern
weil es die einzige Möglichkeit war, freizukom-
men und vom Geschäft zu retten, was noch zu
retten war. «Sie und die Tessiner Behörden woll-
ten mich zu Grunde richten», sagte Virgilio im
Gerichtssaal zu Bulletti, «aber zum Glück haben
Sie es nicht geschafft.» Bereits besitze er wieder
Liegenschaften im Wert von 50 bis 60 Millionen.

Dazu gehört auch der Teil eines Gebäudes, den
die Suva irrtümlich nicht in die Rückkaufverein-
barung aufgenommen hat. Worauf sich Virgilio
bis heute geweigert hat, es freiwillig zu verkau-
fen. Was der Anwalt der Suva am Prozess als un-
anständig bezeichnete, ist für Maurizio Virgilio
schlicht ein kleines Stück Gerechtigkeit. Schliess-
lich wurde er ja zu Unrecht verhaftet und ange-
klagt. Nun will er Genugtuung – und ist wild ent-
schlossen, dafür alle rechtlichen Möglichkeiten
auszuschöpfen.

ihn etwa, dass ihm die Tessiner Ermittlungsbe-
hörden ständig unter die Nase gerieben hätten,
sein Geld komme von der ’Ndrangheta, der kala-
brischen Mafia. Er geschäfte seriös, sagt er, und:
«Ich behandle die Leute anständig. Fragen Sie
meine Mieter.»

Ganz anders sieht das Staatsanwalt Bulletti.
Für ihn ist Virgilio ein skrupelloser Betrüger. Un-
ter Mithilfe von B., dem damaligen Immobilien-
verwalter der Suva, habe er willentlich und wis-
sentlich Liegenschaften der Versicherungsan-
stalt zu viel zu tiefen Preisen erworben. Und da-
mit jene Millionen erschwindelt, mit denen er un-
ter anderem seinen Partner und weitere Helfer
habe schmieren können. Vier Jahre soll er dafür
ins Gefängnis.

Keinen Tag hinter Gitter will hingegen Virgi-
lio. Im Gegensatz zu B., der zugab, fälschlicher-
weise Geld angenommen zu haben, weist er jede
Schuld von sich. Bestechung eines Beamten?
«Nein, ganz normale Provisionen.» Betrug einer
quasistaatlichen Anstalt? «Nein, die Suva ist für
mich eine Versicherung wie jede andere, und ich
habe geschäftet wie immer.» Fingierte Vermitt-

von Freunden und Banken in gut zehn Jahren ein
Imperium von rund 100 Millionen Franken. Sein
Vorgehen sei immer dasselbe, erzählt er: Er kaufe
alte Liegenschaften, saniere und vermiete sie.
Von komplizierten Schatzungen hält er nichts.
Ausgehend von den Mietzinseinnahmen be-
stimme er sein Kaufangebot mit einem simplen
Dreisatz. «Wissen Sie, ich bin kein Studierter»,
sagte Virgilio während der Gerichtsverhandlung,

«was der Unterschied zwischen Brutto-
und Nettorendite ist, müssen Sie mich

nicht fragen.»
Laut Ankläger Carlo Bulletti ist

Virgilio der typische «Geschäfts-
Ferrari-Frauen-Typ». Man hat tat-
sächlich nicht den Eindruck, der
Italiener sei ein Kind von Traurig-
keit. Seine Vorliebe für schöne

Frauen und grosse Autos
stellt er jedenfalls nicht

in Abrede. Aber er
wehrt sich, auf Kli-
schees reduziert zu
werden. Aufgeregt hat

Von René Lenzin, Lugano

A
m Mittwoch verkündet das Bundes-
strafgericht in Bellinzona sein Urteil
im Suva-Prozess. Und für einen gibt
es nur die Alternative «Freispruch

oder Strassburg»: Maurizio Virgilio, Immobilien-
händler und angeklagt, die Unfallversicherungs-
anstalt um Millionen betrogen zu haben, hat nicht
vor, auch nur den geringsten Schuldspruch zu
akzeptieren. «Wenn die mich verurteilen, gehe
ich bis vor den Menschenrechtsgerichtshof in
Strassburg», sagt er mit einer Bestimmtheit,
die keine Zweifel offen lässt.

Der 46-jährige Virgilio ist eine schillernde
Figur. Als Kleinkind kam er mit seinen Eltern
aus Kalabrien ins bündnerische Domat/Ems,
wo er die Schulen und eine Lehre als Sa-
nitärinstallateur absolvierte. Nach
einigen Jahren als Versiche-
rungsagent stieg er im Tessin
ins Immobiliengeschäft ein
und erkaufte sich mit Hilfe

Z U R  R E F O R M  D E R  M E H R W E R T S T E U E R

Der Entwurf des Bundesrats überzeugt nicht
lierungsmechanismus zu einer steuerlich und
volkswirtschaftlich optimierten Situation. Vo-
raussetzung wäre allerdings eine gegenüber der
Wirtschaft positive und liberale Haltung der
MwSt.-Verwaltung. Auch das beste Mehrwert-
steuergesetz kann dies nicht erreichen.

� Fazit. Aus fachlicher Sicht spricht vieles dage-
gen, dass der Gesetzesvorschlag von Bundesrat
Merz die von ihm versprochenen Wirkungen, wie
Vereinfachung, weniger Administration, mehr
Rechtssicherheit und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum mit Wohlstandsgewinnen für alle er-
reichen kann. Einige – hier nicht dargelegte – Vor-
schläge im aktuellen Gesetzesentwurf führen
punktuell durchaus zu wertvollen Verbesserun-
gen (zum Beispiel zu mehr Fairness), allerdings
zum Teil auch zu neuen Steuer-Schlupflöchern
und zu unnötigen Komplizierungen.

Das Parlament in Bern steht damit bald vor der
schwierigen Entscheidung, was es mit dieser
Vorlage anfangen soll.

Wichtig scheint in diesem Zusammenhang die
Erkenntnis, dass die Hauptprobleme der Schwei-
zer MwSt. schon seit langem weniger beim Ge-
setz als bei den Qualitätsstandards der MwSt.-
Verwaltung liegen. Deren bevorstehender Füh-
rungswechsel bietet Bundesrat Merz allerdings
eine besondere Chance. Er hat es nun ganz allein
in der Hand, bei seiner eigenen Verwaltung und
ohne Umweg über den Gesetzgeber rasch und ef-
fizient für mehr Fairness gegenüber den steuer-
pflichtigen Unternehmen, mehr Rechtssicher-
heit, weniger Administration, Verbesserung der
Publikationen, Steigerung der Ausbildung der
Angestellten, mehr Effizienz der Kontrollen und
damit letztlich für die so wünschenswerten
Wohlstandsgewinne für alle zu sorgen.

* Gerhard Schafroth, Dr. iur, Anwalt und dipl.
Steuerexperte, war externer Experte der WAK
(Kommission für Wirtschaft und Abgaben) des
Nationalrates bei der Erarbeitung des Mehrwert-
steuergesetzes 2001. Er ist Geschäftsführender
Partner der SwissVAT AG.

rem – im europäischen Vergleich einmalig tiefen
– MwSt.-Satz von heute 7,6 Prozent, ist diese
wettbewerbsverzerrende Wirkung der kumu-
lierten Taxe occulte allerdings verschwindend
klein.

Werden nun die medizinischen Leistungen der
MwSt. unterstellt, so werden die Patienten statt
mit der minimalen indirekten neu mit der viel hö-
heren direkten MwSt. belastet. Da Spitäler ihre
Leistungen nur an Patienten erbringen und höchst
selten an andere Unternehmen, kann bei ihnen
eine Kumulation der Taxe occulte kaum stattfin-
den. Damit entfällt aber das wichtigste Argument,
warum die Besteuerung des Gesundheitswesens
zu Wohlstandsgewinnen führen soll.

Wird der volkswirtschaftlich bedeutungsvolle
Medizinalsektor der MwSt. unterstellt, ermög-
licht dies dank vergrössertem Steuersubstrat eine
Senkung des Steuersatzes für alle, insbesondere
wenn gleich auch noch die anderen beiden redu-
zierten Steuersätze (Lebensmittel, Hotel) abge-
schafft werden. Nutzniesser dieses tiefen Ein-
heitssatzes sind all diejenigen Unternehmen, de-
ren Steuerausnahmen nicht angetastet werden,
die also künftig mit einer kleineren MwSt.-Belas-
tung einkaufen können. Dies sind vor allem Ban-
ken, Versicherungen und Wohnungsvermieter.
Es entsteht gemäss Vorschlag Merz also die ei-
genartige Konstellation, dass die Besteuerung
von Gesundheitswesen, Ausbildung, Kultur und
Sport hauptsächlich den Banken, Versicherungen
und Wohnungsvermietern zugute kommt. Die
Politik muss entscheiden, ob sie eine derartige
Reform der MwSt. wirklich will.

Die Beseitigung der Taxe occulte und der damit
verbundene Wohlstandsgewinn für alle kann viel
einfacher und effizienter erreicht werden: Dürfen
nämlich alle Unternehmen ausgenommene Leis-
tungen (Ausbildung, Medizin) uneingeschränkt –
und vor allem ohne administrative Hindernisse
der Verwaltung – freiwillig versteuern, können sie
die Schattensteuer weit gehend selber beseitigen.
An Stelle der vorgeschlagenen zwangsweisen und
undifferenzierten Abschaffung der Steuerausnah-
men für ganze Branchen führt dieser Selbstregu-

rade diese Schwierigkeiten werden durch die Re-
form nicht reduziert. Von einer substanziellen
Reduktion der administrativen Belastung durch
den Vorschlag Merz kann somit kaum die Rede
sein.

� Mehr Rechtssicherheit? Rechtssicherheit ent-
steht in einem komplexen Gebilde wie der MwSt.
durch eine möglichst einfache, klare und konse-
quent durchgesetzte Systematik, leicht verständli-
che Instruktionen und wenig Veränderungen.

Die heutige Realität wird diesen Vorgaben
nicht gerecht: In einem kaum durchschaubaren
System von 25 Branchenbroschüren, 10 Spezial-
broschüren, 24 Merkblättern, 85 Praxismitteilun-
gen und 6 Verordnungen erlässt die MwSt.-Ver-
waltung ihre Instruktionen an die Steuerpflichti-
gen. Da sich diese Publikationen kaum auf die Ge-
setzessystematik beziehen, sondern zum gröss-
ten Teil aus sehr konkreten und detaillierten Ein-
zelanweisungen bestehen, kommt es dauernd zu
Ergänzungen und Korrekturen. Die Folge ist eine
permanente Verunsicherung der Verwaltung
und der Steuerpflichtigen. Dies lässt sich nur
durch eine langfristige, konsequente Erhöhung
der Qualitätsstandards der MwSt.-Verwaltung
verbessern. Bei den Publikationen drängt sich –
neben einer besseren Systematik – vor allem eine
einheitliche, benutzerfreundliche Internetdaten-
bank auf. Auch bezüglich Rechtssicherheit bringt
die Gesetzesrevision praktisch nichts – schlim-
mer noch: Wegen der Konzentration auf den Ge-
setzgebungsprozess werden diese dringenden
Probleme nicht mit den notwendigen Ressourcen
angepackt.

� Mehr Wohlstand durch Reduktion der
Taxe occulte? Die Taxe occulte (Schatten-
steuer) entsteht dann, wenn die MwSt. als Kon-
sumsteuer an Unternehmen hängen bleibt.
Wenn also zum Beispiel Waldbesitzer, Holzfäl-
ler, Möbelhersteller und Möbelhändler direkt
oder indirekt alle definitiv mit der MwSt. belas-
tet werden, kann es zu deren Kumulation, zu
Wettbewerbsverzerrungen und damit zu Wohl-
standsverlusten kommen. In der Schweiz mit ih-

Von Gerhard Schafroth*

V
ereinfachung der Mehrwertsteuer: Un-
ter diesem Titel schlägt Bundesrat
Hans-Rudolf Merz vor, die Leistungen
von Ärzten, Spitälern, Schulen, Museen

und Sportvereinen der Mehrwertsteuer (MwSt.)
zu unterstellen. Neu soll zudem ein einheitlicher
Steuersatz von 6,1 Prozent eingeführt werden.
Dies bringe wesentliche Vereinfachungen, admi-
nistrative Entlastungen, zusätzliches Wirt-
schaftswachstum und Wohlstandsgewinne. Die
politischen Reaktionen auf die Vorschläge von
Merz sind kontrovers. Hier soll nun aus rein fach-
licher Sicht untersucht werden, ob der bundes-
rätliche Entwurf überzeugt.

� Vereinfachung? Die meisten Unternehmen,
ob klein oder gross, haben heute in ihrem Kernge-
schäft mit der MwSt. wenig Probleme. Und diese
können sie bei angemessener Ausbildung und
sorgfältiger Arbeitsweise zum grössten Teil sel-
ber lösen.

Durch die Einführung eines Einheitssteuersat-
zes und die Abschaffung einiger Ausnahmen
werden zahlreiche Abgrenzungen unnötig. Dabei
fällt allerdings auf, dass diejenigen Unterneh-
men, die unter den Abgrenzungsproblemen am
meisten leiden müssten, wie der Detailhandel,
die Hotels und die Spitäler, die Sonderregelun-
gen gewünscht haben und gerade nicht abschaf-
fen wollen. Dies ist ein deutliches Indiz dafür,
dass sie mit den Abgrenzungsfragen sehr gut le-
ben können. Die anderen Unternehmen betreffen
die Sonderregelungen kaum. Es ist deshalb zu er-
warten, dass die Beseitigung der Ausnahmen und
der Sondersätze die MwSt. kaum vereinfacht.

� Reduktion der administrativen Belastung?
Bei der Abwicklung des Tagesgeschäfts ist die
MwSt. heute meist keine grosse administrative
Belastung. Aufwändig sind vor allem der Aufbau
neuer Geschäftssparten, Umstrukturierungen,
Käufe und Verkäufe von Geschäftsliegenschaften
und vor allem Änderungen der Steuersätze. Ge-

P R E S S E S T I M M E N

Prodis Rücktritt: «Italien
stinkt zum Himmel»

lien. Das Land schleppt sich seit Jahren da-
hin und ist unfähig, seine Verwaltung und sein
politisches System der modernen Welt an-

zupassen. Mit ei-
ner schwä-

chelnden Wirtschaft und einer unglaubwürdi-
gen politischen Führung verliert es im inter-
nationalen Wettbewerb an Boden. Die Müll-
berge in Neapel sind ein klarer Beweis dafür,
was in einem Land passieren kann, das zwar
immer liebenswert, aber unglaublich ineffi-
zient ist.

Madrid, 27. Januar

Staatschef Napolitano hätte lieber eine Über-
gangsregierung, die eine Wahlreform durch-

führen könnte, bevor
die Italiener erneut
zu den Urnen gerufen

werden. Aber das erfordert komplizierte Ab-
sprachen im Parlament, und schon der Sturz
von Prodi war das Ergebnis widerstreiten-
der Parteiinteressen. Trotzdem benötigt das
Land im Augenblick keine Neuwahlen,
schon gar nicht angesichts der schlechten wirt-
schaftlichen Lage. Italien braucht eine effek-
tive Regierung.

Salzburg, 27. Januar

Nicht nur die Müllberge in Neapel beweisen
es: Italien stinkt zum Himmel. (. . .) Minister-
präsident Prodi musste nicht wegen sachli-

cher, in-
haltlicher

Fragen den Rücktritt einreichen. Es ging
weder um Positionen noch um Politik. Es ging
um Macht und Geld. So gesehen steht der
Staat im Mittelpunkt der längst chronischen
Krise. Die Parteien begreifen den Staat als
Beute und das Parlament als jenen Ort, an dem
es um die Aufteilung der fettesten Stücke
geht.

Paris, 27. Januar

Die Regierung Prodi ist gestürzt – wie so viele
andere vor ihr – als Resultat der unver-
gleichlichen politischen Zersplitterung in Ita- K
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